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► Nr.  VO/2022/11191
öffentlich

Lübeck, 08.06.2022
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Westerauer Stiftung: Feststellung des Jahresabschlusses 2019
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

05.09.2022 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
27.09.2022 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
29.09.2022 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
1. Gemäß § 92 Abs. 3 GO S-H i.V.m. § 17 Abs. 2 StiftungsG S-H wird festgestellt::

             Der Jahresabschluss 2019 mit einem Überschuss von 6.190,55 €, der im JA 2020 der Freien 
und der Zweckrücklage zugeführt wird.

2. Der anliegende Prüfbericht (VO/2021/10982), der am 23.03.2022 im Rechnungsprüfungs-
Ausschuss abschließend beraten wurde, wird zur Kenntnis genommen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
2.280.5 – Stiftungsverwaltung zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

da nicht betroffen.

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
GO SH
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Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
Gemäß GO muss die Bürgerschaft formal den jeweiligen Jahresabschluss beschließen.

Anlagen:
+ Jahresabschluss mit Prüfbericht und Stellungnahme

Bürgermeister Jan Lindenau
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► Nr.  VO/2022/10982
öffentlich

Lübeck, 10.03.2022

Bearbeitung: Yvonne Bretfeld (E-Mail: yvonne.bretfeld@luebeck.de Telefon: 122-7103)

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 und des da-
zugehörigen Lageberichtes der Westerauer Stiftung

Beratung, Erörterung und ggf. Empfehlung zum o.a. Bericht im Zuge der Erstbehandlung.
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1 Vorbemerkungen und Prüfungsgegenstand 

Die Westerauer Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. Sie wird 

gemäß § 5 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck (HL) nach den Vorschriften der 

Gemeindeordnung (GO) verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne 

von § 98 GO, demnach unterliegen die Jahresabschlüsse (JA) der Prüfung durch das 

Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

§ 92 Abs. 1 GO: 

In Gemeinden, in denen ein RPA besteht, prüft dieses den JA und den Lagebericht mit 

allen Unterlagen dahingehend, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig 

begründet und belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen (EZ) und Auszahlungen (AZ) 

sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden 

Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und 

auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. Im Sinne einer zügigen 

Prüfung zurückliegender JA machte das RPA von dieser Regelung Gebrauch.  

Die Westerauer Stiftung ist eine Förderstiftung. Neben Kapitalvermögen besteht das 

Vermögen hauptsächlich aus ca. 90 ha Wald, der vom Bereich Stadtwald der HL 

bewirtschaftet wird. Die Erträge sollen gemäß Satzungszweck für die Gewährung von 

Alters- und Ausbildungsbeihilfen ausgeschüttet werden. 

Prüfungsgegenstand war der JA 2019. Dieser wurden dem RPA im Juni 2021 zur Prüfung 

vorgelegt. Die Prüfung fand von August 2021 bis Oktober 2021 statt. 
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2 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

und des dazugehörigen Lageberichtes der Westerauer Stiftung 

 

1.1 Vorjahre 

Tabelle 1: Prüfungsbemerkungen der Vorjahre 

Thema RPA-Bericht Stellungnahme 

der Verwaltung 

Anmerkung 

Eröffnungsbilanz 

Inventur Es fand keine 

ordnungsgemäße 

Inventur statt. 

Die Inventur wurde 

2016 durchgeführt 

und die 

Erkenntnisse 

würden im 

nächstmöglichen JA 

verarbeitet. 

Das vorliegende 

Inventar weist 

keine aktuellen 

Bewertungen auf, 

(siehe Tz. 2.5). 

JA 2010  

Zweckrücklage Die Kontenart 200 

existiert in den VV-

Kontenrahmen 

nicht. Die 

Zweckrücklage ist 

der Kontenart 203 

Ergebnisrücklage 

zuzuordnen.  

Der Zuordnung der 

Zweckrücklagen zu 

den 

Ergebnisrücklagen 

werde zukünftig 

gefolgt. 

Die Zweckrücklage 

ist weiterhin der 

Kontenart 200 und 

nicht der 

Ergebnisrücklage 

zugeordnet (siehe 

Tz. 2.1). 

JA 2011 

Stiftungskapital und 

Stiftungskapital aus 

Bilanzierungsunter-

schied 

Es wurde die 

Gliederung des 

Eigenkapitals 

bemängelt. 

Die Verwaltung hat 

den Vorgang der 

Stiftungsaufsicht 

zur Stellungnahme 

vorgelegt. 

Die Stellungnahme 

der 

Stiftungsaufsicht 

liegt aktuell noch 

nicht vor. 

JA 2013 

Aufwendungen 

Sach- und 

Dienstleistungen 

Die Bewirtschaftung 

durch den Bereich 

Stadtwald in 2012 + 

2013 war defizitär. 

Eine Lösung wird 

angestrebt. Die 

Kündigung des 

Dienstleistungs-

vertrages erfolgte 

zum 31.12.2020. 

Der Vertrag wurde 

bis zum 

31.12.2022 

verlängert. 
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Thema RPA-Bericht Stellungnahme 

der Verwaltung 

Anmerkung 

JA 2014 

Inventur 2014 2013/2014 fand 

eine Forstinventur 

statt. Das Ergebnis 

wurde im 

Lagebericht nicht 

berücksichtigt. 

Für die Zukunft ist 

die Aufnahme der 

Ergebnisse der 

aktuellsten Inventur 

im Lagebericht 

vorgesehen. 

Für die Umsetzung 

ist noch ein 

Gespräch mit der 

Anlagenbuch-

haltung geplant. 

JA 2015 

Rückflüsse von 

Ausleihungen 

Rückflüsse aus 

Festgeldern wurden 

hier erfasst. Formell 

richtig ist es, die 

Kontenart 695 zu 

verwenden (EZ aus 

Rückflüssen von 

Darlehen aus der 

Anlage liquider 

Mittel). 

  

JA 2018 

Sonstige 

Vermögens-

gegenstände 

Anteile an 

Genossenschaften 

wurden der 

Kontenart 178 

zugeschrieben. 

Formell richtig wäre 

die Kontenart 111 

(Konto Nr. 1114 

Sonstige 

Anteilsrechte an 

Genossenschaften).  

Die Verwaltung 

sieht darin Kosten 

der Kapitalanlage/ 

Bankgebühren und 

hält die Einordnung 

als 

Umlaufvermögen 

für zutreffend. 

Das RPA teilt diese 

Ansicht nicht, da 

die Anteile dazu 

bestimmt sind, 

langfristig der 

Stiftung zu dienen 

und die VV-

Kontenrahmen 

diesen Fall 

benennt. 

1.2 Haushaltsplanung 

Der Haushaltsplan für 2019 wurde am 29.11.2018 von der Bürgerschaft beschlossen 

und im Januar 2019 dem Innenminister gemeinsam mit dem städtischen Haushalt 

vorgelegt.  
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4 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

und des dazugehörigen Lageberichtes der Westerauer Stiftung 

 

2 Jahresabschluss  

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 91 GO aus der Bilanz, der 

Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht 

beigefügt. 

2.1 Bilanz 

Die Anfangswerte stimmen mit der Schlussbilanz des Vorjahres überein. Der 

Jahresüberschuss (6 TEUR) stimmt mit der Ergebnisrechnung, die liquiden Mittel 

stimmen mit der Finanzrechnung überein. Des Weiteren wurden die Bilanzposten mit 

den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel) und 

dem Finanzbuchhaltungssystem abgestimmt. 

Die Bilanz ist rechnerisch richtig, formell gibt es jedoch wie in den Vorjahren beim 

Eigenkapital Abweichungen vom Muster zu § 48 Gemeindehaushaltsverordnung – 

Doppik (GemHVO-Doppik). Die Kontenart 200 existiert in den Verwaltungsvorschriften 

über den Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden (VV-Kontenrahmen) nicht 

für Rücklagen. Die Zweckrücklage und die freie Rücklage sind richtigerweise der 

Kontenart 203 Ergebnisrücklage zuzuordnen (siehe RPA-Bericht zum JA 2011).1 An 

dieser Stelle ist anzumerken, dass das RPA in den vergangenen neun Abschlüssen auf 

diese falsche Kontenzuordnung in jedem Prüfungsbericht aufmerksam macht. Gemäß 

Ziffer 2.2 VV-Kontenrahmen ist der Kontenrahmen für verbindlich erklärt worden. Nach 

Ziffer 2.5 sind Zuordnungsvorschriften in den Anlagen 3 bis 6 der VV-Kontenrahmen 

entwickelt worden, die zwar nach örtlichen Bedürfnissen weiter unterteilt werden 

können, die Unterteilung muss sich jedoch im Rahmen des Kontenrahmens halten 

(Ziffer 3.7 der VV-Kontenrahmen). Die Ergebnisrücklagen sind der eigenen Kontenart 

203 zuzuordnen. Das RPA erwartet eine Stellungnahme dazu, wann die Umsetzung 

erfolgt. 

Der geprüfte wesentliche Posten der Bilanz Liquide Mittel wird im Folgenden erläutert. 

Zwei weitere wesentliche Posten der Bilanz, die aber nicht systematisch im Rahmen 

des JA geprüft wurden, waren zum einen der Posten Wald, Forsten, der sich im 

Anlagenspiegel wiederfindet. Ergänzend dazu ergeben sich weitere Ausführungen zur 

Inventur unter 2.5 Lagebericht. Des Weiteren ist der Posten Stiftungskapital und 

Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied von dieser Prüfung ausgenommen 

worden, der sich seit der Eröffnungsbilanz unverändert darstellt. Im Rahmen der 

Abschlussprüfung des JA 2011 wurde hierzu berichtet.2  

  

                                                      

1 Vgl. Bericht des RPA über die Prüfung des JA 2011 der Westerauer Stiftung Tz.2.1.2 vom 26.04.2018; VO2018/06236. 

2 Vgl. Bericht des RPA über die Prüfung des JA 2011 der Westerauer Stiftung Tz.2.1.1 vom 26.04.2018; VO2018/06236. 
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Liquide Mittel 

 31.12.2018 31.12.2019 

Kontengruppe 18   158.085 EUR    173.311 EUR 

Es bestand zum Bilanzstichtag im Wesentlichen ein Kontokorrentkonto mit einem 

Saldo von 53 TEUR sowie außerdem ein Termingeldkonto „Festzinssparen“ über 60 

TEUR und ein weiteres Termingeldkonto „Wachstums-Sparen“ über 60 TEUR. 

Die Erfassung des Termingeldkontos „Wachstums-Sparen“ erfolgte in der Buchhaltung 

nicht ordnungsgemäß. Das entsprechende Buchhaltungskonto 1821261114 wurde mit 

der falschen Bezeichnung der Bank überschrieben.  

2.2 Ergebnisrechnung 

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO-Doppik und dem 

zugehörigen Muster. Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig und stimmt mit den 

Zahlen aus dem Finanzbuchhaltungssystem überein. Die fortgeschriebenen 

Planansätze sind korrekt dargestellt. 

Die Westerauer Stiftung erzielte einen Jahresüberschuss von 6 TEUR, der nach 

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses durch die Bürgerschaft 

der HL anteilig der freien und der Zweckrücklage zugeführt werden soll. 

Die geprüften Positionen der Ergebnisrechnung werden im Folgenden erläutert. 

 Privatrechtliche Leistungsentgelte 

 31.12.2018                31.12. 2019 

Kontenarten 441, 442 und 446      10.811 EUR      20.433 EUR 

Die Westerauer Stiftung besitzt laut Lagebericht Ziff. 1.3 ca. 90 ha Wald, der die 

Haupteinnahmequelle darstellt. Die Ergebnisrechnung weist auf dem Konto 4421000 

Erträge aus dem Verkauf von Vorräten in Höhe von 19 TEUR aus. Es handelte sich um 

Erträge aus dem Holzverkauf. Die Erträge aus Holzverkäufen haben damit den 

kalkulierten Planansatz in Höhe von 12 TEUR überschritten.  

In den Leistungsentgelten wurden zwei Lieferungen mit einem Brutto-Umsatz von 

6 TEUR und 7 TEUR an einen dänischen Kunden erfasst. Es handelte sich hierbei um 

innergemeinschaftliche Lieferungen, die steuerbefreit und ohne Umsatzsteuer (USt) - 

Belastung gebucht wurden (MACH-Steuerschlüssel 303 IGL LuF - umsatzsteuerbefreit). 

In den Rechnungen wurde jedoch die USt mit einem Satz von 5,5 % in Höhe von 

324 EUR und 375 EUR ausgewiesen.  
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6 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

und des dazugehörigen Lageberichtes der Westerauer Stiftung 

 

Die Passivbesteuerung ist bereits mit diesem Fall befasst und klärt den Vorgang mit 

dem Finanzamt. Die Stellungnahme der Verwaltung zu diesem Punkt und die Mitteilung 

über das Ergebnis der Verhandlungen mit dem Finanzamt werden erbeten. 

 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

   31.12.2018                    31.12.2019 

Kontengruppe 52 - 8.098  EUR - 11.780 EUR 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden überwiegend auf dem 

Konto 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens gebucht (11 

TEUR). Hierin enthalten ist die Schlussrechnung des Bereiches Stadtwald für die 

Waldbewirtschaftung 2017 in Höhe von 11 TEUR. Durch die im Vergleich zum Vorjahr 

gestiegene Holzernte erhöhte sich auch der damit verbundene Aufwand. Der 

Planansatz von 9 TEUR wurde überschritten und durch eine überplanmäßige 

Bewilligung abgedeckt. 

2.3 Finanzrechnung 

Die fortgeschriebenen Planansätze und die Vorjahreszahlen sind richtig dargestellt. 

Der Endbestand der liquiden Mittel stimmt mit der Schlussbilanz überein. Die 

Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Die vorgelegte Finanzrechnung 

stimmt mit dem Finanzbuchhaltungssystem überein. Für den JA nennenswerte 

Positionen wurden im Rahmen der Ergebnisrechnung mitgeprüft (siehe Tz 2.2). Es 

ergaben sich keine Beanstandungen. Die AZ blieben mit der Ausnahme der 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (siehe Tz. 2.2.2) unter den 

Haushaltsansätzen. 

Die Finanzrechnung enthält nachrichtlich den Hinweis auf fremde Finanzmittel nach 

dem § 14 GemHVO-Doppik in Höhe von 60 TEUR. Der Bereich Haushalt und Steuerung 

wird den Saldo auf den betroffenen Finanzrechnungskonten prüfen und falls 

erforderlich eine Korrektur vornehmen. Es wird gebeten, das RPA im Rahmen der 

Stellungnahme über das Ergebnis zu unterrichten. 

2.4 Anhang 

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen Jahresabschluss, er enthält die nach 

§ 51 Abs. 2 GemHVO erforderlichen Angaben. Die Anlagen entsprechen den 

gesetzlichen Mustern. Die nach § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik erforderlichen Anlagen-, 

Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel sind beigefügt und wurden geprüft. Es 

ergaben sich keine Beanstandungen. 
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2.5 Lagebericht 

Dem JA ist ein vom Bürgermeister unterzeichneter Lagebericht beigefügt. Dieser gibt 

einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des JA.  

Im Anhang zum JA wurde unter der Aktiva Position 1.2.1 unbebaute Grundstücke und 

grundstücksgleiche Rechte erwähnt, dass das Holzvermögen durch ein 

forstwirtschaftliches Gutachten auf der Grundlage der erhobenen 

Forsteinrichtungsdaten neu bewertet wurde. Die Forstinventur fand 2013/2014 statt. 

Das Ergebnis wurde weder im Anhang zum JA noch im Lagebericht genannt und 

erläutert. Dieser Punkt wurde sinngemäß bereits im Prüfungsbericht 20143 

besprochen und im Prüfungsbericht 20164  vertieft. 

3 Rücklagenentwicklung und Mittelverwendung 

2019 wurden keine Mittel für den Stiftungszweck (die Gewährung von Altersbeihilfen 

an bedürftige Personen und die Gewährung von Ausbildungsbeihilfen an bedürftige 

und begabte Studierende) ausgeschüttet. 

Tabelle 2: Rücklagenentwicklung 

Jahr Freie Rücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) Zweckrücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO) 

 Anfangs-

bestand 

EUR 

Ent-

nahme 

EUR 

Einstel-

lung 

EUR 

End-

stand 

EUR 

Anfangs-

stand 

EUR 

Ent-

nahme 

EUR 

Einstel-

lung 

EUR 

End-

stand 

EUR 

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 15.066 15.066 

2012 0 0 0 0 15.066 0 921 15.987 

2013 0 0 1.241 1.241 15.987 15.000 1.862 2.849 

2014 1.241 0 1.580 2.821 2.849 0 2.370 5.219 

2015 2.841 0 1.335 4.157 5.219 0 2.003 7.222 

2016 4.157 0 0 4.157 7.222 0 0 7.222 

2017 4.157 0 0 4.157 7.222 0 0 7.222 

2018 4.157 0 923 5.080 7.222 0 1.847 9.069 

2019 5.080 4 0 5.076 9.069 0 0 9.069 

                                                      

3 Vgl. Bericht des RPA über die Prüfung des JA 2014 der Westerauer Stiftung Tz. 2.5 vom 21.07.2021. 

4 Vgl. Bericht des RPA über die Prüfung des JA 2015/2016 der Westerauer Stiftung Tz. 3.5 vom 30.08.2021. 
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Der Jahresfehlbetrag aus dem Jahr 2018 (4 EUR) soll mit der freien Rücklage 

ausgeglichen werden. Nach Beschlussfassung der Bürgerschaft der HL soll im Jahr 

2020 das Ergebnis des Jahres 2019 (6 TEUR) jeweils anteilig der freien Rücklage und der 

Zweckrücklage zugeführt werden.  

Die Zweckrücklage dient gemäß der Steuererklärung für die Jahre 2017 bis 2019 der 

Förderung von begabten Student:innen der Musikhochschule Lübeck.  

An dieser Stelle ist es erforderlich darauf hinzuweisen, dass der Stiftungszweck das 

Handeln der Verwaltung lenken sollte. Die Westerauer Stiftung verfolgt ausschließlich 

und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke und zwar insbesondere durch 

die Gewährung von Altersunterstützungen an bedürftige Personen und die Gewährung 

von Ausbildungsbeihilfen an bedürftige und begabte Studierende (§ 3 der Satzung der 

Westerauer Stiftung). Sie verwendet dazu die Erträge aus ihrem Vermögen, das sich 

aus Grundvermögen mit Waldbestand und Kapitalvermögen zusammensetzt. In den 

vergangenen zehn Jahren wurden im Wesentlichen die Bewirtschaftungskosten und 

die Verwaltungskosten durch die Erträge gedeckt (siehe dazu die Ergebnisentwicklung 

nachfolgend in Tabelle 3). Die Entwicklung der zur Erfüllung des Stiftungszweckes 

eingerichteten Zweckrücklage (siehe Tabelle 2) erscheint demgegenüber als 

geringfügig.  

Ergänzend ist dazu auszuführen, dass bedingt durch die Zinspolitik der letzten Jahre 

die Verzinsung für angelegtes Stiftungsvermögen rückläufig ist. 

Tabelle 3: Ergebnisentwicklung 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Summe 

Erträge 20.845 4.841 8.101 22.765 28.391 8.748 26.221 20.322 10.811 20.433 171.478 

Aufwen-

dungen 

Waldbewirt-

schaftung 

5.615 3.656 4.296 14.798 22.977 11.161 22.688 9.958 8.098 11.780 115.027 

Aufwen-

dungen 

Verwaltung 

2.051 2.255 2.336 2.686 2.600 3.158 3.020 3.227 3.396 2.984 27.713 

Überschuss 15.066 921 3.103 3.950 3.338 -5.499 618 7.651 - 4 6.191 35.335 

Bedingt durch diese Ergebnisentwicklung konnte dem Satzungszweck entsprechend 

zuletzt im Jahr 2013 eine Ausschüttung von 15 TEUR an Student:innen der 

Musikhochschule erfolgen. 
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Aus Respekt vor dem Stifterwillen und um dem Satzungsweck nachzukommen, schlägt 

das RPA vor, aus dem Wald in den nächsten Jahren einen höheren Ertrag zu planen. In 

Abstimmung mit dem Bereich Stadtwald, der den Wald der Westerauer Stiftung 

bewirtschaftet, sollte der Einschlag mäßig erhöht werden können. Aufgrund der 

Rohstoffknappheit im Holzbereich erscheint der Markt für zusätzliche Holzeinschläge 

bereit und damit ein guter Preis erzielbar zu sein (Preisentwicklung: Statistisches 

Bundesamt: Erzeugerpreise der Produkte des Holzeinschlags August 20215). 

Das Waldgesetz für das Land Schleswig-Holstein sieht dazu in § 5 Abs. 1 vor: „Die 

Bewirtschaftung des Waldes hat im Rahmen seiner Zweckbestimmung 

ordnungsgemäß, nachhaltig und naturnah nach den Grundsätzen der guten fachlichen 

Praxis zu erfolgen. Sie soll die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes stetig 

und auf Dauer gewährleisten.“   

An dieser Stelle ist zu bedenken, dass der Wald der Westerauer Stiftung nach den 

„Grundsätzen der naturnahen Waldnutzung in Lübeck“ zu bewirtschaften ist 

(Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck vom 30.11.1995 für die städtischen 

Wälder). Da aber der Westerauer Stiftungswald außerhalb des Stadtgebietes liegt und 

den Bürgern der Stadt Lübeck im Wesentlichen der ortsnahe und innerstädtische Wald 

als Naherholungsgebiet dient, sollte hier mehr mit einer Sicht auf den Satzungszweck 

bewirtschaftet werden können.  

Das RPA schlägt in diesem Zusammenhang weiterhin vor, im Rahmen des vertraglich 

festgelegten jährlichen Gespräches zwischen der Stiftungsverwaltung und dem Bereich 

Stadtwald, bei dem die offenen Fragen der Bewirtschaftung und Abrechnung geklärt 

werden (§ 4 Abs. 2 des Kontraktes über die Bewirtschaftung der Wälder zwischen der 

Westerauer Stiftung und der Hansestadt Lübeck - Bereich Stadtwald), insbesondere die 

Abstimmung über die Maßnahmen im darauffolgenden Jahr zu treffen. Diese sollte auf 

der Basis des jeweils aktuellsten vorliegenden Waldinventars erfolgen.  

4 Erhalt des Stiftungsvermögens 

Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand zu erhalten (§ 4 Abs. 2 Stiftungsgesetz 

(StiftG)). Die Stiftung hat im Prüfungsjahr 2019 einen Überschuss erwirtschaftet, der 

nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft der HL vollständig in die Rücklagen der 

Stiftung einfließen soll (siehe dazu Tz. 3).  

Stiftungskapital und Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied blieben konstant, 

sodass das Stiftungsvermögen nicht geschmälert wurde. Es wird jedoch vorsorglich 

darauf hingewiesen, dass stetige geringe Jahresüberschüsse und wiederholte 

                                                      

5 Destatis, Statistisches Bundesamt, URL:  www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Landwirtschaftspreisindex-

Forstwirtschaftspreisindex/erzeugerpreise-produkte-holzeinschlag.html (Stand 18.10.2021) 
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Jahresfehlbeträge zu einer Reduzierung des Stiftungskapitals führen können. Dieses 

widerspricht dem StiftG und muss daher unbedingt vermieden werden.  

5 Zusammenfassung 

Der JA 2019 vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Westerauer Stiftung. 

Die Prüfung der Erhaltung des Stiftungsvermögens in 2019 und der satzungsgemäßen 

Mittelverwendung hat keine Einwendungen ergeben.  

Allerdings konnte die Stiftung infolge des geringen Holzeinschlages der dem 

Stiftungszweck entsprechenden Förderung mittelloser talentierter Musikstudent:innen 

in den letzten Jahren nicht nachkommen. Vor dem Hintergrund schlägt das RPA mit 

Hinweis auf die Ausführungen in Tz. 3 vor, den Holzeinschlag im Stiftungswald der 

Westerauer Stiftung in Abstimmung mit dem Stadtwald moderat zu erhöhen. 

 

Eine Stellungnahme wird bis zum 14.12.2021 zu den folgenden Themen erbeten: 

Tabelle 4: Erwartete Stellungnahmen 

Textziffer Bezeichnung                Seite 

Tz. 2.1   Bilanz, Bilanzpostenzuordnung    4 

Tz. 2.2.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte USt-Ausweis  6 

 

Tz. 2.3 Finanzrechnung nachrichtlicher Ausweis       6                 

fremder Finanzmittel 

 

Das Ergebnis der Prüfung wird voraussichtlich am 23.03.2022 dem 

Rechnungsprüfungsausschuss zur Vorbereitung der Beschlussfassung über den JA 

vorgestellt. 

Das RPA empfiehlt der Bürgerschaft, über den JA 2019 zusammen mit diesem 

Schlussbericht über dessen Prüfung gemäß § 92 Abs. 3 GO sowie über die Verwendung 

des Jahresüberschusses zu beraten und zu beschließen. 
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